
Gewerbeordnung Titel VII 
 

§. 105 c. 
Die Bestimmungen des §. 105b finden keine Anwendung: 

1. auf Arbeiten, welche in Nothfällen oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen 
werden müssen; 

2. für einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur; 
3. auf die Bewachung der Betriebsanlagen, auf Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, 

durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, 
sowie auf Arbeiten, von welchen die Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs 
abhängig ist, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können; 

4. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des Mißlingens von 
Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen 
vorgenommen werden können; 

5. auf die Beaufsichtigung des Betriebs, soweit er nach Ziffer 1 bis 4 an Sonn- und Festtagen 
stattfindet. 

Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten der unter Ziffer 1 bis 5 
erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichniß anzulegen, in welches für jeden 
einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der beschäftigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung sowie 
die Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind. Das Verzeichniß ist auf Erfordern der 
Ortspolizeibehörde sowie dem im §. 139 b bezeichneten Beamten jederzeit zur Einsicht vorzulegen. 
Bei den unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten, sofern dieselben länger als drei Stunden dauern, 
oder die Arbeiter am Besuche des Gottesdienstes hindern, sind die Gewerbetreibenden verpflichtet, 
jeden Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage volle sechsunddreißig Stunden, oder an jedem 
zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von sechs Uhr Morgens bis sechs Uhr Abends von der 
Arbeit frei zu lassen. 
Ausnahmen von den Vorschriften des vorstehenden Absatzes darf die untere Verwaltungsbehörde 
gestatten, wenn die Arbeiter am Besuche des sonntäglichen Gottesdienstes nicht gehindert werden 
und ihnen an Stelle des Sonntags eine vierundzwanzigstündige Ruhezeit an einem Wochentage 
gewährt wird. 
 

§. 105 d. 
Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, welche ihrer 
Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht gestatten, sowie für Betriebe, welche ihrer 
Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt sind, oder welche in gewissen Zeiten des Jahres 
zu einer außergewöhnlich verstärkten Thätigkeit genöthigt sind, können durch Beschluß des 
Bundesraths Ausnahmen von der Bestimmung des §. 105 b Abs. 1 zugelassen werden. 
Die Regelung der an Sonn- und Festtagen in diesen Betrieben gestatteten Arbeiten und der 
Bedingungen, unter welchen sie gestattet sind, erfolgt für alle Betriebe derselben Art gleichmäßig 
und unter Berücksichtigung der Bestimmung des §. 105 c Abs. 3. 
Die vom Bundesrathe getroffenen Bestimmungen sind durch das Reichs-Gesetzblatt zu 
veröffentlichen und dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnißnahme 
vorzulegen. 
 

§. 105 e. 
Für Gewerbe, deren vollständige oder theilweise Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung 
täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich 
ist, sowie für Betriebe, welche ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige 
Wasserkraft bewegten Triebwerke arbeiten, können durch Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde Ausnahmen von den im §. 105 b getroffenen Bestimmungen zugelassen 
werden. Die Regelung dieser Ausnahmen hat unter Berücksichtigung der Bestimmungen des §. 105 c 
Abs. 3 zu erfolgen. 
Der Bundesrath trifft über die Voraussetzungen und Bedingungen der Zulassung von Ausnahmen 
nähere Bestimmungen; dieselben sind dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur 
Kenntnißnahme mitzutheilen. 
Das Verfahren auf Anträge wegen Zulassung von Ausnahmen für Betriebe, welche ausschließlich oder 
vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten, 
unterliegt den Vorschriften der §§. 20 und 21. 



§. 105 f. 
Wenn zur Verhütung eines unverhältnißmäßigen Schadens ein nicht vorherzusehendes Bedürfniß der 
Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- u. Festtagen eintritt, so können durch die untere 
Verwaltungsbehörde Ausnahmen von der Bestimmung des §. 105 b Abs. 1 für bestimmte Zeit 
zugelassen werden. 
Die Verfügung der unteren Verwaltungsbehörde ist schriftlich zu erlassen und muß von dem 
Unternehmer auf Erfordern dem für die Revision zuständigen Beamten an der Betriebsstelle zur 
Einsicht vorgelegt werden. Eine Abschrift der Verfügung ist innerhalb der Betriebsstätte an einer den 
Arbeitern leicht zugänglichen Stelle auszuhängen. 
Die untere Verwaltungsbehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen ein Verzeichniß zu 
führen, in welchem die Betriebsstätte, die gestatteten Arbeitern, die Zahl der in dem Betriebe 
beschäftigten und der an den betreffenden Sonn- und Festtagen thätig gewesenen Arbeiter, die 
Dauer ihrer Beschäftigung sowie die Dauer und die Gründe der Erlaubniß einzutragen sind. 
 

§. 105 g. 
Das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen kann durch Kaiserliche 
Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths auf andere Gewerbe ausgedehnt werden. Diese 
Verordnungen sind dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnißnahme 
vorzulegen. Auf die von dem Verbote zuzulassenden Ausnahmen finden die Bestimmungen der §§. 
105 c bis 105 f entsprechende Anwendung. 
 

§. 105 h. 
Die Bestimmungen der §§. 105 a bis 105 g stehen weitergehenden landesgesetzlichen 
Beschränkungen der Arbeit an Sonn- und Festtagen nicht entgegen.  
Den Landes-Zentralbehörden bleibt vorbehalten, für einzelne Festtage, welche nicht auf einen 
Sonntag fallen, Abweichungen von der Vorschrift des §. 105 b Abs. 1 zu gestatten. Auf das 
Weihnachts-, Neujahrs-, Oster-, Himmelfahrts- und Pfingstfest findet diese Bestimmung keine 
Anwendung. 
 

§. 105 i. 
Der §. 105 a Abs. 1 und die §§. 105 b bis 105 g finden auf Gast- und Schankwirthschaftsgewerbe, 
Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten sowie 
auf Verkehrsgewerbe keine Anwendung. 
Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter in diesen Gewerben nur zu solchen Arbeiten an Sonn- 
und Festtagen verpflichten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder eine 
Unterbrechung nicht gestatten. 
 

§. 106. 
Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, dürfen, solange ihnen 
diese Rechte entzogen bleiben, mit der Anleitung von Arbeitern unter achtzehn Jahren sich nicht 
befassen. 
Die Entlassung der dem vorstehenden Verbote zuwider beschäftigten Arbeiter kann polizeilich 
erzwungen werden. 
 

§. 107. 
Minderjährige Personen dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein Anderes zugelassen ist, als Arbeiter 
nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen sind. Bei der Annahme solcher 
Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, 
auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wieder 
auszuhändigen. Die Aushändigung erfolgt an den gesetzlichen Vertreter, sofern dieser es verlangt, 
oder der Arbeiter das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, anderenfalls an den Arbeiter 
selbst. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde des im §. 108 bezeichneten Ortes kann die 
Aushändigung des Arbeitsbuchs auch an die zur gesetzlichen Vertretung nicht berechtigte Mutter 
oder einen sonstigen Angehörigen oder unmittelbar an den Arbeiter erfolgen.  
Auf Kinder, welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind, finden vorstehende 
Bestimmungen keine Anwendung. 



§. 108. 
Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem er zuletzt 
seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein solcher im Gebiete des Deutschen Reichs 
nicht stattgefunden hat, von der Polizeibehörde des von ihm zuerst erwählten deutschen Arbeitsorts 
kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters. Ist die Erklärung des gesetzlichen Vertreters nicht zu beschaffen oder 
verweigert dieser die Zustimmung ohne genügenden Grund und zum Nachtheile des Arbeiters, so 
kann die Gemeindebehörde die Zustimmung ergänzen. Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, daß 
der Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, und glaubhaft zu machen, daß 
bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war. 
 

§. 109. 
Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar, oder wenn es verloren 
gegangen oder vernichtet ist, so wird an Stelle desselben ein neues Arbeitsbuch ausgestellt. Die 
Ausstellung erfolgt durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem der Inhaber des 
Arbeitsbuchs zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr 
brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen amtlichen Vermerk zu schließen. 
Wird das neue Arbeitsbuch an Stelle eines nicht mehr brauchbaren, eines verloren gegangenen oder 
vernichteten Arbeitsbuchs ausgestellt, so ist dies darin zu vermerken. Für die Ausstellung kann in 
diesem Falle eine Gebühr bis zu fünfzig Pfennig erhoben werden. 
 

§. 110. 
Das Arbeitsbuch (§. 108) muß den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag seiner Geburt, Namen 
und letzten Wohnort seines gesetzlichen Vertreters und die Unterschrift des Arbeiters enthalten. Die 
Ausstellung erfolgt unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über die von ihr 
ausgestellten Arbeitsbücher ein Verzeichniß zu führen.  
Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt. 
 

§. 111. 
Bei dem Eintritte des Arbeiters in das Arbeitsverhältniß hat der Arbeitgeber an der dafür bestimmten 
Stelle des Arbeitsbuchs die Zeit des Eintritts und die Art der Beschäftigung, am Ende des 
Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austritts und, wenn die Beschäftigung Aenderungen erfahren hat, 
die Art der letzten Beschäftigung des Arbeiters einzutragen. 
Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber oder dem dazu 
bevollmächtigten Betriebsleiter zu unterzeichnen. 
Die Eintragungen dürfen nicht mit einem Merkmale versehen sein, welches den Inhaber des 
Arbeitsbuchs günstig oder nachtheilig zu kennzeichnen bezweckt. 
Die Eintragung eines Urtheils über die Führung oder die Leistungen des Arbeiters und sonstige durch 
dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche sind 
unzulässig. 
 

§. 112. 
Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar geworden, verloren gegangen oder vernichtet, 
oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige Merkmale, Eintragungen oder Vermerke in oder an dem 
Arbeitsbuche gemacht, oder wird von dem Arbeitgeber ohne rechtmäßigen Grund die Aushändigung 
des Arbeitsbuchs verweigert, so kann die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuchs auf Kosten des 
Arbeitgebers beansprucht werden. 
Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung zuwider nicht rechtzeitig 
ausgehändigt oder die vorschriftsmäßigen Eintragungen zu machen unterlassen oder unzulässige 
Merkmale, Eintragungen oder Vermerke gemacht hat, ist dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Der 
Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung im 
Wege der Klage oder Einrede geltend gemacht ist. 
 

§. 113. 
Beim Abgange können die Arbeiter ein Zeugniß über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung  fordern. 
Dieses Zeugniß ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf ihre Führung und ihre Leistungen 
auszudehnen. 
Den Arbeitgebern ist untersagt, die Zeugnisse mit Merkmalen zu versehen, welche den Zweck haben, 
den Arbeiter in einer aus dem Wortlaute des Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen.  
Ist der Arbeiter minderjährig, so kann das Zeugniß von dem gesetzlichen Vertreter gefordert werden. 
Dieser kann verlangen, daß das Zeugniß an ihn, nicht an den Minderjährigen ausgehändigt werde. 
Mit Genehmigung der Gemeindebehörde des im §. 108 bezeichneten Ortes kann auch gegen den 
Willen des gesetzlichen Vertreters die Aushändigung unmittelbar an den Arbeiter erfolgen. 
 



§. 114. 
Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Eintragung in das Arbeitsbuch und das dem 
Arbeiter etwa ausgestellte Zeugniß kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 
 

§. 114 a. 
Für bestimmte Gewerbe kann der Bundesrath Lohnbücher oder Arbeitszettel vorschreiben. In diese 
sind von dem Arbeitgeber oder dem dazu Bevollmächtigten einzutragen: 
1. Art und Umfang der übertragenen Arbeit, bei Akkordarbeit die Stückzahl; 
2. die Lohnsätze; 
3. die Bedingungen für die Lieferung von Werkzeugen und Stoffen zu den übertragenen 
Arbeiten. 
Der Bundesrath kann bestimmen, daß in die Lohnbücher oder Arbeitszettel auch die Bedingungen  
für die Gewährung von Kost und Wohnung einzutragen sind, sofern Kost oder Wohnung als Lohn 
oder Theil des Lohnes gewährt werden sollen. 
Auf die Eintragungen finden die Vorschriften des §. 111 Abs. 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 
Das Lohnbuch oder der Arbeitszettel ist von dem Arbeitgeber auf seine Kosten zu beschaffen und 
dem Arbeiter nach Vollziehung der vorgeschriebenen Eintragungen vor oder bei der Uebergabe der 
Arbeit kostenfrei auszuhändigen.  
Die Lohnbücher sind mit einem Abdrucke der Bestimmungen der §§. 115 bis 119a Abs. 1 und des §. 
119b zu versehen. Im Uebrigen wird die Einrichtung der Lohnbücher durch den Reichskanzler 
bestimmt. 
Auf die von dem Bundesrathe getroffenen Anordnungen findet die Bestimmung im §. 120e Abs. 4 
Anwendung. 
 

§. 115. 
Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter in Reichswährung zu berechnen 
und baar auszuzahlen. 
Sie dürfen den Arbeitern keine Waaren kreditiren. Doch ist es gestattet, den Arbeitern Lebensmittel 
für den Betrag der Anschaffungskosten, Wohnung und Landnutzung gegen die ortsüblichen Mieth- 
und Pachtpreise, Feuerung, Beleuchtung, regelmäßige Beköstigung, Arzneien und ärztliche Hülfe 
sowie Werkzeuge und Stoffe zu den ihnen übertragenen Arbeiten für den Betrag der 
durchschnittlichen Selbstkosten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung zu verabfolgen. Zu einem 
höheren Preise ist die Verabfolgung von Werkzeugen und Stoffen für Akkordarbeiten zulässig, wenn  
derselbe  den ortsüblichen nicht übersteigt und im voraus vereinbart ist. 
 

§. 115 a. 
Lohn- und Abschlagszahlungen dürfen in Gast- und Schankwirthschaften oder Verkaufsstellen nicht 
ohne Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde erfolgen; sie dürfen an Dritte nicht erfolgen auf 
Grund von Rechtsgeschäften oder Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche nach §. 2 des Gesetzes, 
betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohns, vom 21. Juni 1869 (Bundes-Gesetzbl. 
S. 242) rechtlich unwirksam sind. 
 

§. 116. 
Arbeiter, deren Forderungen in einer dem §. 115 zuwiderlaufenden Weise berichtigt worden sind, 
können zu jeder Zeit Zahlung nach Maßgabe des §. 115 verlangen, ohne daß ihnen eine Einrede aus 
dem an Zahlungsstatt Gegebenen entgegengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es noch bei 
dem Empfänger vorhanden oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hülfskasse zu, welcher der 
Arbeiter angehört, in Ermangelung einer solchen einer anderen zum Besten der Arbeiter an dem Orte 
bestehenden, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden Kasse und in deren Ermangelung der 
Ortsarmenkasse. 
 

§. 117. 
Verträge, welche dem §. 115 zuwiderlaufen, sind nichtig. 
Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibenden und den von ihnen beschäftigten 
Arbeitern über die Entnahme der Bedürfnisse der letzteren aus gewissen Verkaufsstellen sowie 
überhaupt über die Verwendung des Verdienstes derselben zu einem anderen Zwecke als zur 
Betheiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien. 
 

§. 118. 
Forderungen für Waaren, welche dem §. 115 zuwider kreditirt worden sind, können von dem 
Gläubiger weder eingeklagt, noch durch Anrechnung oder sonst geltend gemacht werden, ohne 
Unterschied, ob sie zwischen den Betheiligten unmittelbar entstanden oder mittelbar erworben sind. 
Dagegen fallen dergleichen Forderungen der im §. 116 bezeichneten Kasse zu. 
 



§. 119. 
Den Gewerbetreibenden im Sinne der §§. 115 bis 118 sind gleich zu achten deren Familienglieder, 
Gehülfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Faktoren sowie andere Gewerbetreibende, bei 
deren Geschäft eine der hier erwähnten Personen unmittelbar oder mittelbar betheiligt ist. 
 

§. 119a. 
Lohneinbehaltungen, welche von Gewerbeunternehmern zur Sicherung des Ersatzes eines ihnen aus 
der widerrechtlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses erwachsenden Schadens oder einer für 
diesen Fall verabredeten Strafe ausbedungen werden, dürfen bei den einzelnen Lohnzahlungen ein 
Viertel des fälligen Lohnes, im Gesammtbetrage den Betrag eines durchschnittlichen Wochenlohns 
nicht übersteigen. 
Durch statutarische Bestimmungen einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes 
(§. 142) kann für alle Gewerbebetriebe oder gewisse Arten derselben festgesetzt werden: 

1. daß Lohn- und Abschlagszahlungen in festen Fristen erfolgen müssen, welche nicht länger als 
einen Monat und nicht kürzer als eine Woche sein dürfen; 

2. daß der von minderjährigen Arbeitern verdiente Lohn an die Eltern oder Vormünder und nur 
mit deren schriftlicher Zustimmung oder nach deren Bescheinigung über den Empfang der 
letzten Lohnzahlung unmittelbar an die Minderjährigen gezahlt wird; 

3. daß die Gewerbetreibenden den Eltern oder Vormündern innerhalb gewisser Fristen 
Mittheilung von den an minderjährige Arbeiter gezahlten Lohnbeträgen zu machen haben. 

 
§. 119 b. 

Unter den in §§. 114 a bis 119 a bezeichneten Arbeitern werden auch diejenigen Personen 
verstanden, welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeitsstätten der letzteren mit 
der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind, und zwar auch dann, wenn sie die Roh- 
und Hülfsstoffe selbst beschaffen. 
 

§. 120. 
Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitern unter achtzehn Jahren, welche eine von 
der Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt 
besuchen, hierzu die erforderlichen Falles von der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu 
gewähren. Am Sonntage darf der Unterricht nur stattfinden, wenn die Unterrichtsstunden so gelegt 
werden, daß die Schüler nicht gehindert werden, den Hauptgottesdienst oder einen mit 
Genehmigung der kirchlichen Behörden für sie eingerichteten besonderen Gottesdienst ihrer 
Konfession zu besuchen. Ausnahmen von dieser Bestimmung kann die Zentralbehörde für 
bestehende Fortbildungsschulen, zu deren Besuche keine Verpflichtung besteht, bis zum 1. Oktober 
1894 gestatten. 
Als Fortbildungsschulen im Sinne dieser Bestimmung gelten auch Anstalten, in welchen Unterricht in 
weiblichen Hand-  und Hausarbeiten ertheilt wird. 
Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes (§. 142) 
kann für männliche Arbeiter unter achtzehn Jahren sowie für weibliche Handlungsgehülfen und –
Lehrlinge unter achtzehn Jahren die Verpflichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule, soweit 
diese Verpflichtung nicht landesgesetzlich besteht, begründet werden. Auf demselben Wege können 
die zur Durchführung dieser Verpflichtung erforderlichen Bestimmungen getroffen werden. 
Insbesondere können durch statutarische Bestimmung die zur Sicherung eines regelmäßigen 
Schulbesuchs den Schulpflichtigen sowie deren Eltern, Vormündern und Arbeitgebern obliegenden 
Verpflichtungen bestimmt und diejenigen Vorschriften erlassen werden, durch welche die Ordnung in 
der Fortbildungsschule und ein gebührliches Verhalten der Schüler gesichert wird. Von der durch 
statutarische Bestimmung begründeten Verpflichtung zum Besuch einer Fortbildungsschule sind 
diejenigen befreit, welche eine Innungs- oder andere Fortbildungs- oder Fachschule besuchen, sofern 
der Unterricht dieser Schule von der höheren Verwaltungsbehörde als ein ausreichender Ersatz des 
allgemeinen Fortbildungsschulunterrichts anerkannt wird. 



§. 120 a. 
Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und 
Geräthschaften so einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebs 
gestattet. 
Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luftwechsel, Beseitigung des bei 
dem Betrieb entstehenden Staubes, der dabei entwickelten Dünste und Gase sowie der dabei 
entstehenden Abfälle Sorge zu tragen.  
Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen 
gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinentheilen oder gegen andere in der Natur der 
Betriebsstätte oder des Betriebs liegende Gefahren, namentlich auch gegen die Gefahren, welche aus 
Fabrikbränden erwachsen können, erforderlich sind. 
Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Betriebs und das Verhalten der Arbeiter zu 
erlassen, welche zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebs erforderlich sind. 
 

§. 120 b. 
Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten 
und diejenigen Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter im Betriebe zu erlassen, welche 
erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes zu sichern. 
Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebs zuläßt, bei der Arbeit die Trennung der 
Geschlechter durchgeführt werden, sofern nicht die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des 
Anstandes durch die Einrichtung des Betriebs ohnehin gesichert ist. 
In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich umkleiden und nach der Arbeit 
sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern getrennte Ankleide- und Waschräume 
vorhanden sein. 
Die Bedürfnißanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der Arbeiter ausreichen, daß 
den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprochen wird und daß ihre Benutzung ohne Verletzung 
von Sitte und Anstand erfolgen kann. 
 

§. 120 c. 
Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehn Jahren beschäftigen, sind verpflichtet, bei der 
Einrichtung der Betriebsstätte und bei der Regelung des Betriebs diejenigen besonderen Rücksichten 
auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind. 
 

§. 120 d. 
Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für einzelne Anlagen die 
Ausführung derjenigen Maßnahmen anzuordnen, welche zur Durchführung der in §§. 120a bis 120c 
enthaltenen Grundsätze erforderlich und nach der Beschaffenheit der Anlage ausführbar erscheinen. 
Sie können anordnen, daß den Arbeitern zur Einnahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume 
angemessene, in der kalten Jahreszeit geheizte Räume unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 
Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, das Leben oder die 
Gesundheit bedrohenden Gefahr bezwecken, muß für die Ausführung eine angemessene Frist 
gelassen werden. 
Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber können, solange nicht eine 
Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen gestellt werden, welche zur Beseitigung 
erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißstände 
erforderlich oder ohne unverhältnißmäßige Aufwendungen ausführbar erscheinen. 
Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer binnen zwei Wochen die 
Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. Gegen die Entscheidung der höheren 
Verwaltungsbehörde ist binnen vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zulässig; diese 
entscheidet endgültig. Widerspricht die Verfügung den von der zuständigen Berufsgenossenschaft 
erlassenen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen, so ist zur Einlegung der vorstehend 
bezeichneten Rechtsmittel binnen der dem Gewerbeunternehmer zustehenden Frist auch der 
Vorstand der Berufsgenossenschaft befugt. 



§. 120 e. 
Durch Beschluß des Bundesraths können Vorschriften darüber erlassen werden, welchen 
Anforderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in den §§. 120a bis 120c 
enthaltenen Grundsätze zu genügen ist.  
Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesraths nicht erlassen sind, können dieselben 
durch Anordnung der Landes-Zentralbehörden oder durch Polizeiverordnungen der zum Erlasse 
solcher berechtigten Behörden erlassen werden. Vor dem Erlasse solcher Anordnungen und 
Polizeiverordnungen ist den Vorständen der betheiligten Berufsgenossenschaften oder 
Berufsgenossenschafts-Sektionen Gelegenheit zu einer gutachtlichen Aeußerung zu geben. Auf diese 
finden die Bestimmungen des §. 113 Abs. 2, 4 und des §. 115 Abs. 4 Satz 1 des Gewerbe-
Unfallversicherungsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900 S. 573, 585) Anwendung. 
Durch Beschluß des Bundesraths können für solche Gewerbe, in welchen durch übermäßige Dauer 
der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, Dauer, Beginn und Ende der 
zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen vorgeschrieben und die zur 
Durchführung dieser Vorschriften erforderlichen Anordnungen erlassen werden. 
Die durch Beschluß des Bundesraths erlassenen Vorschriften sind durch das Reichs-Gesetzblatt zu 
veröffentlichen und dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnißnahme 
vorzulegen. 
 

§. 125. 
Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen verleitet, vor rechtmäßiger Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dem früheren Arbeitgeber für den entstandenen 
Schaden oder den nach §. 124b an die Stelle des Schadensersatzes tretenden Betrag als 
Selbstschuldner mitverhaftet. In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder 
Gehülfen annimmt, von dem er weiß, daß  derselbe  einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch 
verpflichtet ist. 
In dem im vorstehenden Absatze bezeichneten Umfang ist auch derjenige Arbeitgeber mitverhaftet, 
welcher einen Gesellen oder Gehülfen, von dem er weiß, daß  derselbe  einem anderen Arbeitgeber 
zur Arbeit noch verpflichtet ist, während der Dauer dieser Verpflichtung in der Beschäftigung behält, 
sofern nicht seit der unrechtmäßigen Lösung des Arbeitsverhältnisses bereits vierzehn Tage 
verflossen sind. Den Gesellen und Gehülfen stehen im Sinne der vorstehenden Bestimmungen die im 
§. 119b bezeichneten Personen gleich. 
 

§. 132. 
Der Vorsitzende ist berechtigt, Beschlüsse des Prüfungsausschusses mit aufschiebender Wirkung zu 
beanstanden. Ueber die Beanstandung entscheidet die Handwerkskammer (§. 103e Ziffer 6). 
 

§. 132 a. 
Die Landes-Zentralbehörden sind befugt, die Bestellung der Prüfungsausschüsse, das Verfahren bei 
der Prüfung, die Gegenstände der Prüfung sowie die Prüfungsgebühren abweichend von den 
Vorschriften der §§. 131 bis 132 zu regeln, dabei darf jedoch hinsichtlich der bei der Prüfung zu 
stellenden Anforderungen nicht unter das im §. 131b Abs. 1 bestimmte Maß herabgegangen werden. 
 

§. 133 e. 
Auf die im §. 133a bezeichneten Personen finden die Bestimmungen der §§. 124b und 125 
Anwendung, dagegen nicht die Bestimmungen des §. 119a. 
 

§. 133 f. 
Eine Vereinbarung zwischen dem Gewerbeunternehmer und einem der im §. 133a bezeichneten 
Angestellten, durch die der Angestellte für die Zeit nach der Beendigung des Dienstverhältnisses in 
seiner gewerblichen Thätigkeit beschränkt wird, ist für den Angestellten nur insoweit verbindlich, als 
die Beschränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, durch welche eine 
unbillige Erschwerung seines Fortkommens ausgeschlossen wird. 
Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Angestellte zur Zeit des Abschlusses minderjährig ist. 



 
IV. Verhältnisse der Fabrikarbeiter. 
 

§. 134. 
Auf Fabrikarbeiter finden die Bestimmungen der §§. 121 bis 125 oder, wenn die Fabrikarbeiter als 
Lehrlinge anzusehen sind, die Bestimmungen der §§. 126 bis 128 Anwendung. 
Den Unternehmern von Fabriken, in welchen in der Regel mindestens 20 Arbeiter beschäftigt 
werden, ist untersagt, für den Fall der rechtswidrigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeiter die Verwirkung des rückständigen Lohnes über den Betrag des durchschnittlichen 
Wochenlohns hinaus auszubedingen. Auf die Arbeitgeber und Arbeiter in solchen Fabriken finden die 
Bestimmungen des §. 124b keine Anwendung. 
In Fabriken, für welche besondere Bestimmungen auf Grund des §. 114a Abs. 1 nicht erlassen sind, 
ist auf Kosten des Arbeitgebers für jeden minderjährigen Arbeiter ein Lohnzahlungsbuch 
einzurichten. In das Lohnzahlungsbuch ist bei jeder Lohnzahlung der Betrag des verdienten Lohnes 
einzutragen; es ist bei der Lohnzahlung dem Minderjährigen oder seinem gesetzlichen Vertreter 
auszuhändigen und von dem Empfänger vor der nächsten Lohnzahlung zurückzureichen. Auf das 
Lohnzahlungsbuch finden die Bestimmungen des §. 110 Satz 1 und des §. 111 Abs. 2 bis 4 
Anwendung. 
 

§. 134 d. 
Vor dem Erlasse der Arbeitsordnung oder eines Nachtrags zu derselben ist den in der Fabrik oder in 
den betreffenden Abtheilungen des Betriebs beschäftigten großjährigen Arbeitern Gelegenheit zu 
geben, sich über den Inhalt derselben zu äußern. 
Für Fabriken, für welche ein zuständiger Arbeiterausschuß besteht, wird dieser Vorschrift durch 
Anhörung des Ausschusses über den Inhalt der Arbeitsordnung genügt. 
 

§. 134 e. 
Die Arbeitsordnung sowie jeder Nachtrag zu derselben ist unter Mittheilung der seitens der Arbeiter 
geäußerten Bedenken, soweit die Aeußerungen schriftlich oder zu Protokoll erfolgt sind, binnen drei 
Tagen nach dem Erlaß in zwei Ausfertigungen unter Befügung der Erklärung, daß und in welcher 
Weise der Vorschrift des §. 134d genügt ist, der unteren Verwaltungsbehörde einzureichen. 
Die Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen betheiligten Arbeitern zugänglichen Stelle auszuhängen. 
Der Aushang muß stets in lesbarem Zustande erhalten werden. Die Arbeitsordnung ist jedem 
Arbeiter bei seinem Eintritt in die Beschäftigung zu behändigen.  
 

§. 134 f. 
Arbeitsordnungen und Nachträge zu denselben, welche nicht vorschriftsmäßig erlassen sind, oder 
deren Inhalt den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft, sind auf Anordnung der unteren 
Verwaltungsbehörde durch gesetzmäßige Arbeitsordnungen zu ersetzen oder den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend abzuändern.  
Gegen diese Anordnung findet binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere 
Verwaltungsbehörde statt. 
 

§. 134 g. 
Arbeitsordnungen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen worden sind, unterliegen 
den Bestimmungen der §§. 134a bis 134c, 134e Abs. 2 und des §. 134f und sind binnen vier Wochen 
der unteren Verwaltungsbehörde in zwei Ausfertigungen einzureichen. Auf spätere Abänderungen 
dieser Arbeitsordnungen und auf die seit dem 1. Januar 1891 erstmalig erlassenen Arbeitsordnungen 
finden die §§. 134d und 134e Abs. 1 Anwendung. 
 

§. 134 h. 
Als ständige Mitarbeiterausschüsse im Sinne des §. 134b Abs. 3 und des §. 134d gelten nur: 

1. diejenigen Vorstände der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen oder anderer für die Arbeiter der 
Fabrik bestehender Kasseneinrichtungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrheit von den Arbeitern 
aus ihrer Mitte zu wählen sind, sofern sie als ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden; 

2. die Knappschaftsältesten von Knappschaftsvereinen, welche die nicht in den Bestimmungen 
der Berggesetze unterstehenden Betriebe eines Unternehmers umfassen, sofern sie als 
ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden; 

3. die bereits vor dem 1. Januar 1891 errichteten ständigen Arbeiterausschüsse, deren 
Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewählt werden; 

4. solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den volljährigen Arbeitern der 
Fabrik oder der betreffenden Betriebsabtheilung aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer 
Wahl gewählt werden. Die Wahl der Vertreter kann auch nach Arbeiterklassen oder nach 
besonderen Abtheilungen des Betriebs erfolgen. 



 
§. 137. 

Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht in der Nachzeit von achteinhalb Uhr Abends bis fünfeinhalb 
Uhr Morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach fünfeinhalb Uhr 
nachmittags beschäftigt werden. 
Die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre darf die Dauer von elf Stunden täglich, an 
den Vorabenden der Sonn- und Festtage von zehn Stunden, nicht überschreiten. 
Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens einstündige Mittagspause 
gewährt werden. 
Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, sind auf ihren Antrag 
eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese nicht mindestens ein und eine 
halbe Stunde beträgt.  
Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht und während der 
folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbirten Arztes dies für 
zulässig erklärt. 
 

§. 138. 
Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber 
vor dem Beginne der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen. 
In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäftigung stattfinden soll, 
Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art der Beschäftigung anzugeben. Eine 
Aenderung hierin darf, abgesehen von Verschiebungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter 
für einzelne Arbeitsschichten nothwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere 
Anzeige der Behörde gemacht ist.  
In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, in welchen 
jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die Augen fallenden Stelle ein Verzeichniß der 
jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit 
und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den betreffenden Räumen eine 
Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in 
deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeitern enthält. 
 

§. 138 a. 
Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit kann auf Antrag des Arbeitgebers die untere 
Verwaltungsbehörde auf die Dauer von zwei Wochen die Beschäftigung von Arbeiterinnen über 
sechzehn Jahre bis zehn Uhr Abends an den Wochentagen außer Sonnabend unter der 
Voraussetzung gestatten, daß die tägliche Arbeitszeit dreizehn Stunden nicht überschreitet. 
Innerhalb eines Kalenderjahrs darf die Erlaubniß einem Arbeitgeber für seinen Betrieb oder für eine 
Abtheilung seines Betriebs auf mehr als vierzig Tage nicht ertheilt werden. 
Für eine zwei Wochen überschreitende Dauer kann die gleiche Erlaubniß nur von der höheren 
Verwaltungsbehörde und auch von dieser für mehr als vierzig Tage im Jahre nur dann ertheilt 
werden, wenn die Arbeitszeit für den Betrieb oder die betreffende Abtheilung des Betriebs so 
geregelt wird, daß ihre tägliche Dauer im Durchschnitte der Betriebstage des Jahres die regelmäßige 
gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet. 
Der Antrag ist schriftlich zu stellen und muß den Grund, aus welchem die Erlaubniß beantragt wird, 
die Zahl der in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das Maß der längeren Beschäftigung sowie den 
Zeitraum angeben, für welchen dieselbe stattfinden soll. Der Bescheid der unteren 
Verwaltungsbehörde auf den Antrag ist binnen drei Tagen schriftlich zu ertheilen. Gegen die 
Versagung der Erlaubniß steht die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde zu. 
Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in welchen die Erlaubniß ertheilt worden ist, ein 
Verzeichniß zu führen, in welches der Name des Arbeitgebers und die für den schriftlichen Antrag 
vorgeschriebenen Angaben einzutragen sind. 
Die untere Verwaltungsbehörde kann die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, 
welche kein Hauswesen zu besorgen haben und eine Fortbildungsschule nicht besuchen, bei den im 
§. 105c Abs. 1 unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeitern an Sonnabenden und Vorabenden von 
Festtagen nachmittags nach fünfeinhalb Uhr, jedoch nicht über achteinhalb Uhr Abends hinaus 
gestatten.  
Die Erlaubniß ist schriftlich zu ertheilen. Eine Abschrift derselben ist in den  Fabrikräumen, in welchen 
die Arbeiterinnen beschäftigt werden, an einer in die Augen fallenden Stelle auszuhängen. 



§. 139 a. 
Der Bundesrath ist ermächtigt: 

1. die Verwendung von Arbeiterinnen sowie von jugendlichen Arbeitern für gewisse 
Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit 
verbunden sind, gänzlich zu untersagen oder von besonderen Bedingungen abhängig zu 
machen; 

2. für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden, oder welche sonst durch 
die Art des Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für 
solche Fabriken, deren Betrieb eine Eintheilung in regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher 
Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, 
Ausnahmen von den im §. 135 Abs. 2, 3 in §§. 136, 127 Abs. 1 bis 3 vorgesehenen 
Bestimmungen nachzulassen; 

3. für gewisse Fabrikationszweige, soweit die Natur des Betriebs oder die Rücksicht auf die 
Arbeiter es erwünscht erscheinen lassen, die Abkürzung oder den Wegfall der für jugendliche 
Arbeiter vorgeschriebenen Pausen zu gestatten; 

4. für Fabrikationszweige, in denen regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres ein vermehrtes 
Arbeitsbedürfniß eintritt, Ausnahmen von den Bestimmungen des §. 137 Abs. 1, 2 mit der 
Maßgabe zuzulassen, daß die tägliche Arbeitszeit dreizehn Stunden, an Sonnabenden zehn 
Stunden nicht überschreitet. 

In den Fällen zu 2 bedarf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit für Kinder sechsunddreißig 
Stunden, für junge Leute sechzig, für Arbeiterinnen fünfundsechzig, in Ziegeleien für junge Leute und 
Arbeiterinnen siebzig Stunden nicht überschreiten. Die Nachtarbeit darf in vierundzwanzig Stunden 
die Dauer von zehn Stunden nicht überschreiten und muß in jeder Schicht durch eine oder mehrere 
Pausen in der Gesammtdauer von mindestens einer Stunde unterbrochen sein. Die Tagschichten und 
Nachtschichten müssen wöchentlich wechseln. 
In den Fällen zu 3 dürfen die jugendlichen Arbeiter nicht länger als sechs Stunden beschäftigt 
werden, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht eine oder mehrere Pausen von zusammen 
mindestens einstündiger Dauer gewährt werden. 
In den Fällen zu 4 darf die Erlaubniß zur Ueberarbeit für mehr als vierzig Tage im Jahre nur dann 
ertheilt werden, wenn die Arbeitszeit so geregelt wird, daß ihre tägliche Dauer im Durchschnitte der 
Betriebstage des Jahres die regelmäßige gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet. 
Die durch Beschluß des Bundesraths getroffenen Bestimmungen sind zeitlich zu begrenzen und 
können auch für bestimmte Bezirke erlassen werden. Sie sind durch das Reichs-Gesetzblatt zu 
veröffentlichen und dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnißnahme 
vorzulegen. 
 
 
V. Aufsicht. 
 

§. 139 b. 
Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§. 105a, 105b Abs. 1, der §§. 105c bis 
105h, 120a bis 120e, 134 bis 139a ist ausschließlich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden 
besonderen von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen 
bei Ausübung dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das 
Recht zur jederzeitigen Revision der Anlagen zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von 
Gesetzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlichen zu ihrer Kenntniß gelangenden Geschäfts- und 
Betriebsverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden Anlagen zu verpflichten. 
Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und den ordentlichen 
Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in den einzelnen Bundesstaaten 
vorbehalten. 
Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Thätigkeit zu erstatten. Diese 
Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bundesrath und dem Reichstage vorzulegen. 
Die auf Grund der Bestimmungen der §§. 105a bis 105 h, 120a bis 120e, 134 bis 139a 
auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der 
Nacht, während des Betriebs gestatten. 
Die Arbeitgeber sind ferner verpflichtet, den genannten Beamten oder der Polizeibehörde diejenigen 
statistischen Mittheilungen über die Verhältnisse ihrer Arbeiter zu machen, welche vom Bundesrath 
oder von der Landes-Zentralbehörde unter Festsetzung der dabei zu beobachtenden Fristen und 
Formen vorgeschrieben werden. 



VI. Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Verkaufsstellen. 
 

§. 139 c. 
In offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden Schreibstuben (Komtore) und Lagerräumen ist 
den Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens zehn Stunden zu gewähren. 
In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten Volkszählung mehr als zwanzigtausend Einwohner 
haben, muß die Ruhezeit in offenen Verkaufsstellen, in denen zwei oder mehr Gehülfen und Lehrlinge 
beschäftigt werden, für diese mindestens elf Stunden betragen; für kleinere Ortschaften kann diese 
Ruhezeit durch Ortsstatut vorgeschrieben werden.  
Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern eine angemessene 
Mittagspause gewährt werden. Für Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter, die ihre Hauptmahlzeit 
außerhalb des die Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes einnehmen, muß diese Pause mindestens 
ein und eine halbe Stunde betragen. 
 

§. 139 d. 
Die Bestimmungen des §. 139 c finden keine Anwendung: 

1. auf Arbeiten, die zur Verhütung des Verderbens von Waaren unverzüglich vorgenommen 
werden müssen; 

2. für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur sowie bei Neueinrichtungen und 
Umzügen; 

3. außerdem an jährlich höchstens dreißig von der Ortspolizeibehörde allgemein oder für 
einzelne Geschäftszweige zu bestimmenden Tagen. 

 
§. 139 e. 

Von neun Uhr Abends bis fünf Uhr Morgens müssen offene Verkaufsstellen für den geschäftlichen 
Verkehr geschlossen sein. Die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden Kunden dürfen noch 
bedient werden. 
Ueber neun Uhr Abends dürfen Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein 

1. für unvorhergesehene Nothfälle; 
2. an höchstens vierzig von der Ortspolizeibehörde zu bestimmenden Tagen, jedoch bis 

spätestens zehn Uhr Abends; 
3. nach näherer Bestimmung der höheren Verwaltungsbehörde in Städten, welche nach der 

jeweilig letzten Volkszählung weniger als zweitausend Einwohner haben, sowie in ländlichen 
Gemeinden, sofern in denselben der Geschäftsverkehr sich vornehmlich auf einzelne Tage der 
Woche oder auf einzelne Stunden des Tages beschränkt. 

Die Bestimmungen der §§. 139c. und 139d werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht 
berührt. 
Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen sein müssen, ist das Feilbieten von Waaren 
auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne vorherige 
Bestellung von Haus zu Haus im stehenden Gewerbebetriebe (§. 142b Abs. 1 Ziffer 1) sowie im 
Gewerbebetrieb im Umherziehen (§. 55 Abs. 1 Ziffer 1) verboten. Ausnahmen können von der 
Ortspolizeibehörde zugelassen werden. Die Bestimmung des §. 55a Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung. 

§. 139 f. 
Der Antrag von mindestens zwei Dritteln der betheiligten Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde 
oder mehrere örtlich unmittelbar zusammenhängende Gemeinden durch Anordnung der höheren 
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörden für alle oder einzelne Geschäftszweige 
angeordnet werden, daß die offenen Verkaufsstellen während bestimmter Zeiträume oder während 
des ganzen Jahres auch in der Zeit zwischen acht und neun Uhr Abends und zwischen fünf und 
sieben Uhr Morgens für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen. Die Bestimmungen der 
§§. 139c und 139d werden hierdurch nicht berührt.  
Auf Antrag von mindestens einem Drittel der betheiligten Geschäftsinhaber hat die höhere 
Verwaltungsbehörde die betheiligten Geschäftsinhaber durch ortsübliche Bekanntmachung oder 
besondere Mittheilung zu einer Aeußerung für oder gegen die Einführung des Ladenschlusses im 
Sinne des vorstehenden Absatzes aufzufordern. Erklären sich zwei Drittel der Abstimmenden für die 
Einführung, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die entsprechende Anordnung treffen. 
Der Bundesrath ist befugt, Bestimmungen darüber zu erlassen, in welchem Verfahren die 
erforderliche Zahl von Geschäftsinhabern festzustellen ist. 
Während der Zeit, wo Verkaufsstellen auf Grund des Abs. 1 geschlossen sein müssen, ist der Verkauf 
von Waaren der in diesen Verkaufsstellen geführten Art sowie das Feilbieten von solchen Waaren auf 
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne vorherige 
Bestellung von Haus zu Haus im stehenden Gewerbebetriebe (§. 42b Abs. 1 Ziffer 1) sowie im 
Gewerbebetrieb im Umherziehen (§. 55 Abs. 1 Ziffer 1) verboten. Ausnahmen können von der 
Ortspolizeibehörde zugelassen werden. Die Bestimmung des §. 55a Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung. 



 
§. 139 g. 

Die Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für einzelne offene Verkaufsstellen 
diejenigen Maßnahmen anzuordnen, welche zur Durchführung der im §. 62 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs enthaltenen Grundsätze in Ansehung der Einrichtung und Unterhaltung der 
Geschäftsräume und der für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Gerätschaften 
sowie in Ansehung der Regelung des Geschäftsbetriebs erforderlich und nach der Beschaffenheit der 
Anlage ausführbar erscheinen. 
Die Bestimmungen im §. 120d Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. 
 

§. 139 h. 
Durch Beschluß des Bundesraths können Vorschriften darüber erlassen werden, welchen 
Anforderungen die Laden-, Arbeits- und Lagerräume und deren Einrichtung sowie die Maschinen und 
Gerätschaften zum Zwecke der Durchführung der im §. 62 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs 
enthaltenen Grundsätze zu genügen haben. Die Bestimmung im §. 120e Abs. 4 findet Anwendung. 
Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesraths nicht erlassen sind, können sie durch 
Anordnung der im §. 120e Abs. 2 bezeichneten Behörden erlassen werden. 
 

§. 139 i. 
Die durch §. 76 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie durch §. 120 Abs. 1 begründete Verpflichtung 
des Geschäftsinhabers findet an Orten, wo eine vom Staate oder der Gemeindebehörde anerkannte 
Fachschule besteht, hinsichtlich des Besuchs dieser Schule entsprechende Anwendung. 
Der Geschäftsinhaber hat die Gehülfen und Lehrlinge unter achtzehn Jahren zum Besuche der 
Fortbildungs- und Fachschule anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen. 
 

§. 139 k. 
Für jede offene Verkaufsstelle, in welcher in der Regel mindestens zwanzig Gehülfen und Lehrlinge 
beschäftigt werden, ist innerhalb vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes oder nach der 
Eröffnung des Betriebs eine Arbeitsordnung zu erlassen. 
Auf die Arbeitsordnung finden die Vorschriften der §§. 134a, 134b Abs. 1 Ziffer 1 bis 4, Abs. 2, Abs. 
3 Satz 1, des §. 134c Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und 3, des §. 134d Abs. 1 und der §§. 134 e, 134 f 
entsprechende Anwendung. 
Andere als die in der Arbeitsordnung oder in den §§. 71 und 72 des Handelsgesetzbuchs 
vorgesehenen Gründe der Entlassung und des Austritts aus der Arbeit dürfen im Arbeitsvertrage 
nicht vereinbart werden. 
Die verhängten Geldstrafen sind in ein Verzeichniß einzutragen, welches den Namen des Bestraften, 
den Tag der Bestrafung sowie den Grund und die Höhe der Strafe ergeben und auf Erfordern der 
Ortspolizeibehörde jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden muß. 
Auf Arbeitsordnungen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen worden sind, finden 
die Bestimmungen der §§. 134a, 134b Abs. 1 Ziffer 1 bis 4, Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, des §. 134c Abs. 
1, Abs. 2 Satz 2 und 3, des §. 134e Abs. 2 und des §. 134f entsprechende Anwendung. Dieselben 
sind binnen vier Wochen der unteren Verwaltungsbehörde in zwei Ausfertigungen einzureichen. Auf 
spätere Abänderungen dieser Arbeitsordnungen und auf die seit dem 1. Oktober 1899 erstmalig 
erlassenen Arbeitsordnungen finden der §. 134d Abs. 1 und der §. 134e Abs. 1 entsprechende 
Anwendung. 
 

§. 139 l. 
Auf das Halten von Lehrlingen in offenen Verkaufsstellen sowie in anderen Betrieben des 
Handelsgewerbes findet die Bestimmung des §. 128 Anwendung. 
 

§. 139 m. 
Die Bestimmungen der §§. 139c bis 139i finden auf den Geschäftsbetrieb der Konsum- und anderer 
Vereine entsprechende Anwendung. 


